
 

Die bewerteten Überwachungsdaten stehen dann den 
jeweiligen Bundesländern über eine Verbindung ZdB 

⇔ Landesdatenzentrale (LDZ-IMIS) ständig zur Ver-
fügung. 

 
 
2.2 Anlagenbezogene Überwachung 
 
2.2.1 Emissions- und Immissionsüberwachung am Standort Greifswald/Lubmin 
 
Kerntechnische Anlagen in Mecklenburg-
Vorpommern sind das KKW Greifswald und das 
Zwischenlager Nord (ZLN) am Standort Rubenow. 
Der Genehmigungsinhaber ist laut "Richtlinie zur 
Emissions- und Immissionsüberwachung kerntech-
nischer Anlagen (REI)" für die Überwachung und 
Bilanzierung von Ableitungen (Emissionen) radio-
aktiver Stoffe mit der Abluft und dem Abwasser aus 
seiner Anlage nach Art und Höhe der Radioaktivität 
verantwortlich. Darüber hinaus hat er Messungen in 
der Umgebung seiner kerntechnischen Anlage (Im-
missionsüberwachung) durchzuführen. Die Überwa-
chungsergebnisse (Eigenüberwachung des Betrei-
bers) werden vom Betreiber in Quartals- und Jahres-
berichten zusammengefasst, der Aufsichtsbehörde 
übergeben, vom LUNG fachlich geprüft und danach 
an das Bundesministerium weitergeleitet. 
Unabhängig von den vom Betreiber durchzuführen-
den Überwachungsmaßnahmen erfolgen Kontrollen 
durch unabhängige bzw. amtliche Messstellen. Da-
bei besteht zwischen den Messprogrammen des Ge-
nehmigungsinhabers und den Messprogrammen der 
unabhängigen Messstelle eine klare Abgrenzung. So 
existieren zum Beispiel für die Immissionsüberwa-
chung zwei Messprogramme: ein Programm des 
Genehmigungsinhabers und ein ergänzendes und 
kontrollierendes Programm der unabhängigen Mess-

stelle. Der Umfang der vom LUNG (als amtliche 
Messstelle) durchzuführenden Überwachung in der 
Umgebung umfasst die Ermittlung der Gammaorts-
dosis, die Bestimmung der luftgetragenen Aerosol-
aktivität und die Bestimmung der Radionuklidkon-
zentration in Niederschlägen. Wie bei der landeswei-
ten Überwachung sind auch die Bereiche Boden / 
Bodenoberfläche, Weiden- und Wiesenbewuchs, 
Futtermittel, pflanzliche Nahrungsmittel und Milch 
sowie der Bereich Wasser und Sediment in die Ü-
berwachung einbezogen. 
 
Der Umfang der Emissionskontrolle durch die unab-
hängige Messstelle (LUNG) ist durch die Vorschrif-
ten zur Kontrolle der Eigenüberwachung geregelt. Er 
umfasst die Nachmessung der vom Betreiber im 
Rahmen seiner Eigenüberwachung hergestellten 
Kontrollproben luft- und wassergetragener Emissio-
nen und dient der Bestätigung der vom Betreiber 
angegebenen Überwachungsergebnisse. 
 
Die Ergebnisse der Umgebungsüberwachung und der 
Kontrolle der Eigenüberwachung des LUNG werden 
gleichfalls in Quartals- und Jahresberichten zusam-
mengefasst und der Aufsichtsbehörde übergeben. 
Die Umgebungsüberwachungsberichte werden an das 
BMU weitergeleitet. 

 
 
2.2.2 Kernanlagenfernüberwachung (KFÜ) 
 
„Nach Atomgesetz § 19 ist die Aufsichtsbehörde ver-
pflichtet, den Betrieb von Kernkraftwerken in einer 
Weise zu überwachen, dass sie von der Einhaltung der 
rechtlichen Verpflichtungen der Betreiber überzeugt 
sein kann. Zu diesem Zweck ist sie befugt, alle Prü-
fungen ... vorzunehmen, die zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben nötig sind; dabei sind neben diskontinuierlichen 
auch kontinuierliche Prüfungen ...  zulässig, wenn 
hierdurch die Aufsichtsaufgaben, wie die Überwa-
chung der Ableitung radioaktiver Stoffe und die Beur-
teilung der Strahlenexposition in der Umgebung von 
Kernkraftwerken wirksamer wahrgenommen werden 
können.“[13] 
In diesem Sinn wird ein im Jahr 1989 im Kernkraft-
werk Greifswald (KGR) in Betrieb genommenes au-
tomatisches Störfall- und Umgebungsüberwachungs-
system seit 1993 von Mecklenburg-Vorpommern zur 
Kernanlagenfernüberwachung (KFÜ) genutzt. In die 

Fernüberwachung sind seit 1998 zwei Messpunkte 
und ein Referenzmesspunkt des Zwischenlagers Nord 
(ZLN) integriert. Das Landesamt für Umwelt, Natur-
schutz und Geologie (LUNG) ist als zuständige Auf-
sichtsbehörde, wie auch das Umweltministerium 
Mecklenburg-Vorpommern (UM M-V) als Genehmi-
gungsbehörde, mit diesem System verbunden. 
Mittels mehrerer hierarchisch geordneter und redun-
dant ausgelegter Rechner werden im Zehnminutentakt 
automatisch die Werte der Messstellen auf dem Be-
triebsgelände und in der Umgebung abgefragt und 4 
Jahre rückwirkend für Auswertungen gespeichert. Mit 
Hilfe der Systemsoftware können Messwerttabellen 
oder -grafiken abgerufen und Ausbreitungs- und Be-
lastungsrechnungen durchgeführt werden. 
 
In der KFÜ stehen Daten folgender Messstellen im 
Zehnminutenraster zur Verfügung : 




